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RS OGH 1959/12/15 4Ob132/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1959

Norm

ABGB §914 IIIb

ABGB §986 B5

Rechtssatz

Die Vereinbarung, daß sich "Teuerungszulagen oder sonstige Zulagen", die aktiven Angestellten gewährt werden, auch

auf die Pensionsbezüge auswirken sollen, begründet bei Einräumung eines vierzehnten Gehaltes auch einen Anspruch

aus dem Pensionsvertrag.
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